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SCHREIBEN VON ALT SCHULTHEISS UND [DERZEITIGEM] RAT [VON SOLO¬
THURN] HANS WILHELM VON STEINBRUGG AN [ALT] AMMANN[UND
DERZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT] BEAT II . ZURLAUBEN, ZUG

"Die Ursach warum Jch dem Herren schwageren auff sein erstens sehryben nit ge-

antworthet ist Jn dem sein H. sühn [Heinrich  II . ZurlaubenJ . . . Landt-

vogt von Baden hier [ in Solothurn ] gsin ist hab ehr selbiges über sich genomen

den Herren schwageren mit mehrem zue berichten bei disem lass ichs bewenden,

allein was den gwaltsbrieff [ - Streit um die Hinterlassenschaft von Hein-

r i c h I . Zurlaüben , dem vormaligen Gatten von Steinbruggs gegenwärtiger Frau

Anna Elisabeth Wattier - ]  antrifft so H. [Barthélemy ] Rot [ 1] and

[Finanzbeamter ] hinder Jhme hat ist an demsetbigen wenig oder nichts getägen,

weiten den Tractat so die kinder [ von Heinrich I . Zurlaüben ] gethan haben mit

was wüssen und rath Jhro fründen denselben gwatt bei dem wenigsten bedurfttig

noch noth wendig gsin sind , also wit ich das selbig an die lassen die es ver-

füehrt haben 3 weiten ich mich dies entzogen und kein Handel mehr darmit hab zue

verantworthen . Was das 1650 Jar [ - Todesjahr von Heinrich I . Zurtauben - ] an¬

trifft hat sein Herr sühn solchen resten völlig zue seinen Händen gezogen 3 vor

seiner abreis [ - Heinrich II . trat damals die Nachfolge Heinrichs I . als Gar¬

dehauptmann an - ] do ehr zue paris gewäsen ist 3 deswegen ehr den kindem bit-

lich die ersazung zue [ tun ] . . . schuldig sambt was er Ihnen Jartich von der

Compagnie gibt 3 was aber die restierende summ so wohl Capital als Zins so der



frauwen [Anna Elisabeth Wallier ] gebürth Jn verkauffung des [St . Konradsjhoffs

[in Zug - dieser aus der Hinterlassenschaft Heinrichs I . stammende Gebäude¬

komplex war spätestens 1655 an Heinrich II . Zurlauben übergegangen - ] habet

Ihr versprochen die selbige Jn dreyen würffen zue bezahlen , kann deswegen die

kinder ein schuld nit zweymahl bezahlen sonder es wirth an dem Herrn Schwager

stahn der frauw mit der geburenden Zahlung zue begägnen , wo nit so wirth sy

gezwungen sein durch expressen pothen den H. zue Molestieren 3 es welle der H.

Schwager Jhnen selbs vor Kosten sein " .

1 ) s . Meier/Zurlaubiana 864 , 7 . 6 . 1 . ff

- Blatt 103 V und 104 r  leerOriginal , mit Siegel AH 87 , 103 - 104
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